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Messe Wien Exhibition Congress Center   
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Veranstaltungsort 

 

Anreise vom Flughafen zum Veranstaltungsort  



 

 

 

 

 Vom Flughafen Wien zum Busterminal, nehmen Sie den VAL 3 Wien Kagran Bus.  

 Bleiben Sie 23 Minuten lang (3 Stopps) im Bus und steigen Sie aus an der Haltestelle Wien Krieau 

(Vorgartenstraße/Sturgasse).  

Gehen Sie dann circa 5 Minuten in Richtung Kongresszentrum, siehe unten: 

 

 

 

 

 

 

 

 „Niederflur“-Fahrzeuge sind für fast alle Straßenbahn- und Buslinien in Wien im Einsatz, außer für 

Linie 30. Auf den Anzeigen an den Straßenbahnhaltestellen zeigen blinkende Rollstuhl-Symbole an, 

in wie vielen Minuten eine „Niederflur“-Straßenbahn abfahren wird.   

 Fast alle U-Bahn-Stationen und Züge sind barrierefrei zugänglich. Fast alle Stationen sind für 

Sehgeschädigte mit „Führungsstreifen“ ausgestattet, die den Weg zu Treppen, Rolltreppen und 

Fahrstühlen anzeigen.  

 Alle Stationen sind für Rollstühle zugänglich (Fahrstuhl oder Rampe). Es kann vorab per Telefon. 

+43 1 7909-100  oder übers Internet (www.wienerlinien.at/aufzugsinfo) erfragt werden, ob 

Fahrstühle in oder außer Betrieb sind oder gerade gewartet werden.  

 

 

 

 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Veranstaltungsort (35 mins) 

Barrierefreie offentliche Verkehrsmittel  

http://www.wienerlinien.at/aufzugsinfo


 

 

 Ein Taxistand befindet sich vor dem Flughafeneingang.  

 Nehmen Sie unbedingt ein offizielles Taxi, bei dem die Preise sichtbar am Fenster angebracht sind 

und das  

Taxameter läuft. 

 

 

 

 

 

  
 

Einzelpersonen, die ein offizielles Einladungsschreiben von den Konferenzveranstaltern benötigen, können 

dies über das Online-Anmeldeformular beantragen oder sich an die Anmeldeabteilung der ECRD 2018 

wenden. Um ein Einladungsschreiben zu erhalten, müssen Interessierte sich erst zur Konferenz anmelden 

und die nötigen Daten, wie im Onlineformular beschrieben, einreichen.  

Das Einladungsschreiben stellt keine finanzielle Verpflichtung jeglicher Art des Konferenzveranstalters dar. 

Der Teilnehmer ist alleinverantwortlich für alle Ausgaben, die ihm aufgrund der Konferenz, der Anmeldung 

und der Teilnahme entstehen. 

 

 

 

U.S.- Bürger benötigen keine Einreiseerlaubnis (Visum) für ihren Aufenthalt in Österreich als Touristen oder 

Geschäftsreisende für eine Dauer von bis zu 90 Tagen. Hinweis: Da ein Reisepass bis 3 Monate nach dem 

letzten Tag des Aufenthalts in Österreich oder den Schengen-Staaten gültig zu sein hat, muss Ihr US-

Reisepass mindestens 6 Monate gültig sein (3 Monate entsprechend dem Visumbefreiungsprogramm + 3 

Monate) und Sie dürfen keine Arbeit aufnehmen. Taxi-Informationen 

Einladungsschreiben 

Visabestimmungen 

Staatsbürger der EU-Mitgliedstaaten, des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz 

brauchen kein Visum für die Einreise in die Republik Österreich. Alle anderen Staatsbürger benötigen ein 

Taxi-informationen 

Einladungsschreiben 

Visabestimmugen 



Visum für die Einreise in die Schengenraum bzw. das österreichische Staatsgebiet. Für Aufenthalte von bis 

zu 90 Tagen pro 180 Tagen benötigen diese Personen ein Schengen-Visum, vorausgesetzt sie nehmen 

keine Arbeit auf.  

 

Staatsbürger aus Ländern, die bilaterale bzw. multilaterale Vereinbarungen zur Abschaffung der 

Visumpflicht unterzeichnet haben, brauchen kein Visum, vorausgesetzt ihr Aufenthalt in Österreich ist nicht 

länger als 90 Tage und sie nehmen keine Arbeit auf. Informationen zu den Sonderregelungen für 

Familienmitglieder von Staatsbürgern der EU / des EWRs und über das Visa-Informationssystem (VIS) 

finden Sie auf der Website der Europäischen Kommission.  

 

Die Länge Ihres Aufenthalts in Österreich bestimmt, ob Sie eine Einreiseerlaubnis (Visum) oder eine 

Aufenthaltserlaubnis beantragen müssen. Falls Sie Arbeit in Österreich aufnehmen möchten, auch bei 

kurzfristigen Arbeitsverhältnissen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie vorab alle notwendigen Unterlagen zur 

Arbeitserlaubnis und (falls Sie nicht freiberuflich sind) ein Schreiben von Ihrem Arbeitgeber beziehen. Ohne 

die entsprechenden Unterlagen kann weder ein Visum noch eine Aufenthaltserlaubnis ausgestellt werden.  

 

Sie müssen das Visum in der österreichischen Botschaft oder im Konsulat in Ihrem Wohnsitzland 

beantragen. Eine Einreiseerlaubnis (Visum) wird Personen ausgestellt, die sich vorübergehend in 

Österreich aufhalten möchten. Der Aufenthalt darf sechs Monate (in den meisten Fällen) nicht 

überschreiten und Ihnen ist es nicht gestattet, Arbeit in Österreich aufzunehmen. Allgemein ist eine 

Einreiseerlaubnis keine Arbeitserlaubnis. Jedoch gibt es einige Ausnahmen zu dieser Regel. - 

Hauptsächlich bezüglich zeitlich befristeter Arbeitsverhältnisse. (Weitere Informationen finden Sie unter 

www.migration.gv.at).  

 

Hinweis: Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erhalt des beantragten Visums. Falls nach Eingang des 

Antrags an diesem Änderungen vorgenommen werden müssen, werden zusätzliche Gebühren gerechnet.  

Falls Folgendes auf Sie zutrifft, gehen Sie zu Visum (Einreiseerlaubnis) Visa (Permis d’entrée). 

 

 

Die Veranstaltung ECRD 2018 Wien wird auf Video für live und spätere Übertragungen aufgezeichnet. 

Auch werden Teilnehmer fotografiert. Es ist wahrscheinlich, dass die meisten der Teilnehmer an der ECRD 

2018 Wien auf diesen Medien aufgezeichnet werden. Aufzeichnungen und Fotos werden für EURORDIS‘ 

nicht-kommerzielle Zwecke, einschließlich - aber nicht beschränkt auf - Werbung für zukünftige ECRD-

Konferenzen, zum Informieren über EURORDIS und ihre Aktivitäten, für Spendenaktionen und zur 

Stärkung des Bewusstseins über seltene Erkrankungen eingesetzt. EURORDIS verpflichtet sich, diese 

Materialien so einzusetzen, dass den dargestellten Teilnehmern weder Peinlichkeiten noch Unbehagen 

entstehen. 

 

Mit der Anmeldung für die ECRD 2018 Wien akzeptieren Sie: auf diesen Materialien zu erscheinen und auf 

alle Urheberrechte, das Recht auf Bezahlung oder anderer Entschädigungen sowie auf das 

Konsultationsrecht sowie Ihr Recht auf Ankündigung hinsichtlich der Nutzung dieser Materialien für die 

Dauer von zehn (10) Jahren nach der Veranstaltung zu verzichten.  

 

Zur Vermeidung von Missverständnissen, mit der Anmeldung zur ECRD 2018 Wien stimmen Sie zu, dass 

EURORDIS: a) Kopien dieser Medienmaterialien für bestimmte Zwecke bzw. Ihre Kontaktdaten in ihre 

Datenbank, falls eine Kontaktaufnahme nötig wird, speichern, b) die Veranstaltung live übertragen und 

diese Übertragung für bestimmte Zwecke wiederverwenden; c) Medienmaterialien während der 

Veranstaltung in sozialen Medien veröffentlichen darf.  

 

EURORDIS übernimmt keine Haftung für jeglichen mittelbaren oder unmittelbaren Schaden, der Ihnen 
aufgrund der Verwendung der Medienmaterialien für die innerhalb dieser Erklärung bestimmten Zwecke 

Abtritt von Rechten an EURORDIS  

http://www.migration.gv.at/
http://www.austria.org/visa-application


entsteht. Solche möglichen Schäden umfassen – sind aber nicht begrenzt auf - jegliche Schäden, die 
während der Erstellung von Medienmaterialien oder als Folge eines Artikels, eines Kommentars, einer 
Veröffentlichung in den sozialen Medien, Meinungen, mit denen die Medienmaterialien präsentiert werden, 
entstehen könnten. 

 
 

 

 

 

  


